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Newsletter 18 | Planethic Group AG 

 

Anleihegläubigerversammlung am 03.06.2026 in Berlin 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Sie über die neuesten Entwicklungen in Planethic Group AG (vormals: 

Veganz Group AG - „Veganz“) informieren.  

 

 

Anleihegläubigerversammlung am 03.06.2026 in Berlin 

 

Wie berichtet hatte die Gesellschaft die Anleiheinhaber zu einer Abstimmung ohne 

Versammlung eingeladen, die vom 20.04. bis 22.04. stattgefunden hat. Das 

erforderliche Quorum zur Beschlussfähigkeit von 50% wurde nicht erreicht. Die 

Gesellschaft hat daher zu einer zweiten Anleihegläubigerversammlung eingeladen, 

die am 03.06.2026 im Hotel nhow, Stralauer Allee 3, 10245 Berlin, stattfinden wird. 

Eine konkrete Uhrzeit wurde in der Einladung nicht angegeben, der Einlass findet 

jedoch ab 10:30 Uhr statt. Bezüglich der Uhrzeit haben wir die Gesellschaft um 

Auskunft gebeten.  

 

Die Beschlussgegenstände sind inhaltlich identisch zu jenen aus der Abstimmung 

ohne Versammlung. Nach den Beschlussvorschlägen soll  

 

- die am 24.02.2026 fällige Zinszahlung zinsfrei bis zum Fälligkeitstermin 

(Laufzeitende) gestundet werden sowie  

- der ab dem 24.02.2025 zu zahlende unbare Zins (PIK-Zins), der in 

Abhängigkeit der Marktkapitalisierung der Veganz-Aktien zu zahlen ist, 

ersatzlos entfallen und  

- die am 24.02.2026 fällige Teilrückzahlung in Höhe von 5% des Nennbetrages 

ersatzlos entfallen.  

 

Die zweite Anleihegläubigerversammlung ist beschlussfähig, wenn ein 

Teilnahmequorum von 25% erreicht wird. Die Beschlüsse selbst bedürfen zur 

Wirksamkeit einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen.  

 

 

Sperrbescheinigung und Anmeldung bis 31.05.2026 erforderlich 

 

Für die Anleihegläubigerversammlung ist eine neue Sperrbescheinigung erforderlich, 

die am Tag der Versammlung vorgelegt werden muss. Diese kann bei der Depotbank 

angefordert werden. Für die Teilnahme an der Versammlung bzw. die Ausübung des 

Stimmrechts ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung muss spätestens am 
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31.05.2026 per Post, Telefax oder E-Mail unter der nachfolgenden Adresse zugehen: 

  

Notar Dr. István Sándor Szabados 

Behrenstraße 36 

10117 Berlin 

Fax: +49 (0) 30 138 814 59 

E-Mail: notar@dsc-legal.com  

 

 

Webinar der SdK am Mittwoch, den 20.05.2026, um 16 Uhr 

 

Die SdK veranstaltet am 20.05.2026 um 16 Uhr gemeinsam eine virtuelle 

Informationsveranstaltung, zu der wir auch den Vorstandsvorsitzenden der 

Gesellschaft, Herrn Sascha Voigt, und den gemeinsamen Vertreter Dr. Marc 

Liebscher, eingeladen haben. In der Veranstaltung soll Herr Voigt die Hintergründe 

der Beschlussvorschläge erläutern und Herr Dr. Liebscher seine Einschätzung hierzu 

abgeben. Für die kostenlose Teilnahme an der virtuellen Informationsveranstaltung 

ist eine Registrierung unter www.sdk.org/informationsveranstaltung notwendig. 

 

 

Einschätzung der SdK 

 

In der vergangenen Woche fand ein Gespräch zwischen der SdK, der Gesellschaft 

und dem gemeinsamen Vertreter der Anleiheinhaber Dr. Marc Liebscher statt. Die 

Gesellschaft erwartet in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin Mittel-

eingänge aus einer beantragten Forschungszulage und weitere Finanzierungen durch 

nahestehende Personen und Dritte für die Holdinggesellschaft jeweils in niedriger 

einstelliger Millionenhöhe. Die SdK hat von der Gesellschaft sowohl eine aktuelle 

Liquiditätsplanung als auch weitere Unterlagen zur Forschungszulage angefordert. 

Beides wurde bislang von der Gesellschaft noch nicht geliefert. Ebenso sind die 

Rechnungen des gemeinsamen Vertreters, u.a. auch für den Ersatz laufender 

Versicherungsbeiträge, in Höhe eines fünfstelligen Betrages seit Monaten unbezahlt.  

 

Erst nach Erhalt der Liquiditätsplanung ist eine Einschätzung zur aktuellen Lage der 

Gesellschaft sowie eine Entscheidung darüber, ob den Beschlussvorschlägen 

gegebenenfalls mit Anpassungen zugestimmt werden kann, möglich. Es ist auch nicht 

ausgeschlossen, dass eine Ablehnung der Beschlussvorschläge mit anschließend 

wahrscheinlicher Insolvenz der Emittentin das für die Anleiheinhaber günstigere 

Szenario sein könnte. In einem Insolvenzverfahren würden auch Vorgänge der 

Vergangenheit geprüft und gegebenenfalls durchgesetzt. Wir gehen davon aus, dass 

die Gesellschaft die angeforderten Unterlagen bis zum Webinar vorlegen und dazu 

ausführlich Stellung nehmen wird. Ebenso erwarten wir eine Stellungnahme der 

Gesellschaft zum geplanten ersatzlosen Wegfall des PIK-Zinses; hierzu finden sich 

in der Einberufung keine Ausführungen oder Erklärungen.  

 

Wir raten Ihnen zur Teilnahme am Webinar, um so direkt Ihre Fragen an den 

Vorstandsvorsitzenden stellen zu können, und anschließend auch eine eigenständige 

Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen zu können.  

mailto:notar@dsc-legal.com
http://www.sdk.org/informationsveranstaltung
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Teilnahme an der Anleihegläubigerversammlung 

 

Die SdK wird an der Gläubigerversammlung der Anleiheinhaber teilnehmen, und, 

sofern wir zu der Erkenntnis gelangen sollte, dass eine Fortführung der Gesellschaft 

sinnvoll erscheint, ggf. auch Gegenanträge zu den Tagesordnungspunkten stellen. Für 

uns ist jedoch klar, dass dies nur dann geschehe kann, sofern u.a. 

 

• sämtliche offenen Rechnungen bezahlt wurden bzw. mit den Gläubigern 

entsprechende Tilgungspläne oder Stundungsvereinbarungen getroffen 

wurden,  

• eine Liquiditätsplanung für die kommenden 24 Monate vorgelegt wird, und 

• die Einnahmenplanung belastbar ist.   

 

 

Sofern Sie an der Gläubigerversammlung nicht selbst teilnehmen können, können Sie 

uns entsprechend Vollmacht erteilen. Bitte nutzen Sie hierfür das Vollmachts-

formular unter www.sdk.org/veganz, das Sie in der Box „Unterlagen“ herunterladen 

können und lassen Sie uns dieses bis zum 29. Mai 2026 um 10 Uhr zukommen. Ferner 

benötigen wir zur Vertretung noch eine Bankbescheinigung, die bestätigt, dass die 

von Ihnen gehaltenen Anleihen bis zum Ablauf des 3. Juni 2026 (24 Uhr) gesperrt 

gehalten bleiben.  

 

Gerne nehmen wir auch individuelle Weisungen bzgl. der Abstimmung entgegen, 

sofern Sie für oder gegen einen Tagesordnungspunkt stimmen wollen. Unser eigenes 

Abstimmungsverhalten werden wir vor der Versammlung bekannt geben.  

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern gerne per Mail unter info@sdk.org 

oder telefonisch unter 089/20208460 zur Verfügung.  

 

München, den 18.05.2026 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaberin der Emittentin!  

http://www.sdk.org/veganz
mailto:info@sdk.org

